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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Dienstberatung OB 31.03.2016 nicht öffentlich 

 Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und 

Vergaben 

13.04.2016 öffentlich 

 Ausschuss für öffentliche Ordnung, Sicherheit und Ortsteile 19.04.2016 öffentlich 
   

 

 

Informationen aus der Verwaltung 

 

 

Sachverhalt 

Mit der Drucksache 0400/15 stimmten der Ausschuss für öffentliche Ordnung, Sicherheit und 

Ortsteile sowie der Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben 

dem Abruf von Leistungen zur Beschaffung digitaler Funktechnik  aus dem Rahmenvertrag des 

Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales (TMIK) zu. 

 

Das TMIK plant nach dem in 2015 gescheiterten Versuch erneut einen Rahmenvertrag zur 

Beschaffung von BOS-Digitalfunktechnik für die Thüringer Kommunen auszuschreiben (siehe 

Anlage 1). Die Verpflichtung zur Beschaffung für die Gemeinden ergibt sich aus § 3 (1) Nr. 1 

ThürBKG. 

 

Neben den zu erhebenden Daten hat sich nun auch die Finanzierung geändert. Diese erfolgt zu 

30% als Vorwegabzug aus Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs und zu 70% aus 

Zuwendungsmitteln des Freistaates. D. h. die Kommunen bekommen im jeweiligen 

Realisierungszeitraum voraussichtlich geringere Zuweisungen aus dem KFA. Die grob geschätzte 

Gesamtinvestition für die Stadt Erfurt wird ca. 1,2 Mio. EUR betragen (Basis sind die für die DS 

0400/15 kalkulierten Ansätze). Genauer lassen sich diese Kosten nicht schätzen, weil keine 

aktuellen Ausschreibungsergebnisse vergleichbarer Leistungen (insbesondere Mengen) vorliegen. 

 

 

 

 

  

 

03 Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und 

Katastrophenschutz 
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Die Landeshauptstadt Erfurt hat mit dem Rückmeldeformular (siehe Anlage 3) erneut ihren 

Beitritt zum Rahmenvertrag erklärt, da sie erhebliche Kostenvorteile aufgrund der 

Abnahmemenge des Gesamtauftrages erwartet. Des Weiteren hat das TMIK erklärt, dass nur die 

Technik gefördert wird, die aus dem Rahmenvertrag abgerufen wird. 

 

Das Projekt ist in den Haushaltsjahren 2017, 2018 und 2019 einnahme- und ausgabeseitig 

ausgeglichen und mit jeweils EUR 400.000 im Haushaltsunterabschnitt 13000 veranschlagt 

 

 

Anlagenverzeichnis 

01 – Anschreiben des TMIK zum Rahmenvertrag *) 

02 – Antwortschreiben der Stadt Erfurt *) 

03 – Rückmeldeformular der Stadt Erfurt *)  

*) nicht öffentlich nur für Ausschussmitglieder 

 

 

 

31.03.2016, gez. i.V. T. Thierbach   

Datum, Unterschrift 
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